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VOM «AUSSERN HOF» IN THUNSTETTEN

ERNST TROESCH

Einleitung

Der «Aussere Hof» war urspriinglich ein Teil der Eigengiiter der Schloss-
herren von Thunstetten. Er liegt stidlich der Strasse Wischberg—Rank, dort,
wo in den letzten Jahren die Baumschule Anderegg angelegt worden ist. Wie
dieser Hof im letzten Jahrhundert in Gemeindebesitz und kurz darauf in
Privathand kam, sei anhand der Gemeindeprotokolle von Thunstetten und
des Aarwanger Grundbuches dargelegt.

Sigmund Emanuel Hartmann

Dem «Aussern Hof» begegnete ich erstmals auf einem Plan der Thunstetter
Schlossgiiter, der im Auftrag von Sigmund Emanuel Hartmann, dem
Schlossherrn von 1780 bis 1827, erstellt worden war. Hartmann ist wohl eine
der eigenwilligsten Personlichkeiten, die je in Thunstetten residierten, und
darum sei etwas ndher auf ihn eingetreten.

1786 stand Hartmann in einem Zehntstreit mit dem Landvogt von Aar-
wangen: Galt «die Amtmarch, wie solche 1712 fixiert und mit Steinen aus-
gemarchet» oder «wie selbige nach Marchbrief von 1656 gewesen»? —Es ging
um 7Y% Jucharten des «Aussern Hofes».

Wihrend beinahe zwei Jahrzehnten kimpfte Hartmann gegen die Land-
vogte von Aarwangen um sein vermeintliches Recht, die Gerichtsidssen von
Biitzberg und Thunstetten selbst zu ernennen und zu vereidigen. Umsonst.

Im Herbst 1802 beteiligte sich der Thunstetter Schlossherr am Steckli-
krieg, jenem Volksaufstand, der die Helvetische Regierung zu Fall und Hart-
mann voriibergehend hinter die Mauern der Festung Aarburg brachte. Trotz-
dem — die Patrizier hatten in der Zwischenzeit wieder Oberwasser erhalten
— wurde Hartmann ein Jahr spiter zum Oberamtmann, zum Stellvertreter
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der bernischen Regierung im Amtsbezirk Aarwangen gewihlt: Feierliche
Einsetzung im Bezirkshauptort Aarwangen (mit Zwischenfall!), Huldigung
in den Gemeinden.

Hartmann verwaltete den Amtsbezirk von seinem Schloss Thunstetten
aus, weil das Schloss Aarwangen verkauft und einige Jahre in privatem Be-
sitze war. Das Bestreben, alten Glanz fritherer bernischer Regenten wieder
vermehrt zur Geltung zu bringen, mag den Oberamtmann dazu verleitet
haben, auf etwas zu hohem Fuss zu leben. Dazu Pfr. Kiimmerli in seinem
Heimatbuch: «Hartmann fiihrte auf Schloss Thunstetten ein richtiges Her-
renleben.»

1808 liess der Schlossherr seine Giiter genau vermessen und auf Plinen
festhalten. 1811/12 verkaufte er 32 Jucharten vom «Aussern Hof», und zehn
Jahre spdter musste er gar einen Giiltbrief von 80000 Franken auf seinen
Besitz aufnehmen. 1827 gingen dann das Schloss Thunstetten und die ver-
bliebenen landwirtschaftlichen Giiter an den Grafen Ludwig von Pourtales,
einen Burger von Bern und Neuenburg, iiber.

Der «Aussere Hof» eine Armenanstalt?

An der Gemeindeversammlung vom 9. Januar 1846 erstatteten die «Ge-
meindsbeamten», der Gemeindeprisident, der Gemeinderatsprisident und
der Gemeindeschreiber Bericht tiber ihre Verhandlungen mit dem damaligen
Schlossbesitzer von Thunstetten, Graf von Pourtales:

Schon im vorigen Herbst habe man den Schlossherrn ersucht, der Ge-
meinde den «Aussern Hof» «zu einem wohltitigen Zweck um einen billigen
Preis kduflich abzutretten». Am 15. November gleichen Jahres erklirt sich
Herr von Pourtales bereit, der Gemeinde den Hof fiir 39000 Franken zu
verkaufen. In Thunstetten fand man, der Preis sei zu hoch. Man reiste nach
Bern, um mit dem Bevollmichtigten des Grafen neue Verhandlungen auf-
zunehmen: Der Zustand der Gebiude des Gutes sei schlecht, und zum
«Kaufgegenstand» gehorten wenigstens noch zwei Rechtsamen auf der
Thunstetter Allmend und zwei Burgerholzlose. «Mit Inbegriff der erwihn-
ten Rechte» sollte ein Kaufpreis von 25000 Franken geniigen.

In einem zweiten Schreiben teilt der Schlossherr der Gemeinde am
26. Dezember 1845 mit, auf den Preis von 25 000 Franken nicht einzutreten.
In einem Begleitbrief des griflichen Bevollmichtigten wird der Gemeinde
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geraten, ihr Angebot nochmals zu iiberdenken: man konnte sich in der Mitte
treffen.

In der nachfolgenden Diskussion scheint man dann den richtigen «Rank»
gefunden zu haben. Die Gemeindeversammlung bog einfach den Rat des
Bevollmichtigten von Pourtales etwas ab: So teilte man nicht nur zwischen
39 und 25, sondern auch noch zwischen 32 und 25. Das ergab nach Adam
Riese genau 28 500 Franken als neues Angebot an den Grafen.

Nun wurde einstimmig beschlossen, den «Aussern Hof» zu erwerben.
Man bestellte einen Ausschuss aus den «Gemeindsbeamten» mit «unein-
geschrinkter Vollmacht, diesen Kauf mit Herrn von Pourtales so gut (als)
moglich abzuschliessen, denselben zu stipulieren und gerichtlich bestidtigen
zu lassen».

Der Kauf

Der Ausschuss der Gemeinde war aktiv, denn in weniger als zwei Monaten
war der «Aussere Hof» gekauft. Der entsprechende Vertrag wurde am
3. Mirz 1846 abgeschlossen und am 15. April «gesetzt»: Graf Ludwig von
Pourtales, von Bern und Neuenburg, gewesener Prisident des Staatsrates von
Neuenburg, ehemaliger eidgendssischer Oberst und Inspektor der Artillerie,
verkauft der Einwohnergemeinde Thunstetten den «Aussern Hof» samt Pin-
tenschenkhaus (heutiger Hof Wiithrich gegeniiber dem Restaurant Lowen),
eine Rechtsame und ein Burgerholzlos. Halt: 63 kleine Jucharten. Preis:
27 000 Schweizer Franken.

Auffallend ist der niedrige Preis. Noch bis vor zwei Monaten waren ganz
andere Zahlen genannt worden. Im Vertrag steht, die Reduktion solle die
Errichtung einer Armenanstalt fordern. Dazu komme, dass die Gebdude des
Gutes nicht in bestem Zustand waren und das Land grosstenteils aus Moos-
und Weiermatten bestand.

Das erklirt wohl die grossziigige Geste des Grafen gegeniiber der Ge-
meinde. Es war aber auch das Verdienst des Gemeindeausschusses: diese
Dorf-Aristokraten von damals waren zih im Verhandeln, lebenslang ans
«Mirten» gewohnt und schlitzohrig allesamt. Ich weiss, wovon ich schreibe,
kannte ich doch ihre Enkel. Ausnahmslos haben diese versucht, dem jungen
Schulmeister beim Jassen das Fell iiber die Ohren zu ziehen. In aller Freund-
schaft, versteht sich.

Einen der Ausgeschossenen kennt man nur aus schriftlichen Berichten
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und der Erinnerungstafel, die in die heutige Mauer des Pfarrhausgartens ein-
zementiert ist. Er war Gemeindeschreiber und Oberlehrer in Thunstetten
und dirigierte den Ménnergesangverein Biitzberg. Wenn das folgende auch
etwas ausserhalb des Themas scheint, so gibt es doch Einblick in ein Stiick
dorflicher Kultur von damals.

Der Minnergesangverein hatte jeden Sonntag im Gottesdienst zu singen,
«wozu ihm das Chor eingerdumt werden soll, da sich der Gesang schoner
ausnehme als auf der Vorkirchen». Der Kirchmeier war angewiesen, dem
Verein fiir das Jahr 1846 32 Franken und dem Dirigenten 4 Franken als Be-
lohnung auszurichten.

Im August 1848 besuchte der Minnergesangverein als einziger Chor aus
dem Oberaargau das Eidgendssische Gesangfest in Bern. Der 18. Rang von
18 teilnehmenden Vereinen am Wettgesang im Miinster war zwar nicht
iiberwiltigend, doch wurden die Biitzberger, wie alle andern Chore, anldss-
lich der Rangverkiindigung mit einem musikalischen Tusch, zwei Kanonen-
schiissen und einer wihrschaften Ehrengabe von Bern verabschiedet.

Wo blieh die Anstalt?

Zunichst wurde nun eine Verwaltungskommission fiir den «Aussern Hof»

ernannt. An Arbeit fehlte es ihr wahrlich nicht:

— Geldbeschaffung fiir die Abzahlung. Die Raten waren im Kaufvertrag
genau festgelegt: 1846 und 1847 je 3500 Franken, ab 1848 jihrliche
«Stosse» von 2000 Franken.

— Eintreiben des Pachtzinses. Der Lehenmann von Graf Pourtales, Johann
Ulrich Egger, war durch einen andern namens Pauli abgelost worden.
Doch piinktliche Zahler scheinen beide nicht gewesen zu sein.

— Abbau von Sandstein. Der Wegmeister wurde beauftragt, auf dem «Aus-
sern Hof» im Gemeindewerk Sandsteine zu hauen.

— Arger mit den Pintenschenkwirten. Einer zahlt den Pachtzins nicht, dem
andern muss wegen wiederholtem Uberwirten das Patent entzogen wer-
den, und der dritte mochee die Pinte zu einer Speisewirtschaft erweitern.

Doch seltsam, die Armenanstalt wird nie erwiahnt. Mit einer Ausnahme. Am

2. November 1846 werden dem Gemeinderatsprisidenten und dem Ge-

meindeschreiber 8 Franken Spesen bewilligt «fiir die Anstalten in Sumiswald

und Trachselwald zu besichtigen, zu Einrichtung einer Armenanstalt in
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hier». — Diese Spesenentschidigung fiir ein Reisli ins ndhere Emmental
scheint iibrigens recht grossziigig, wenn man sie mit der Jahresbesoldung
von 4 Franken an den Dirigenten des Minnergesangvereins fiir dessen
allsonntdglichen Einsatz in der Kirche vergleicht.

Warum die Armenanstalt in Thunstetten so aus den Traktanden fiel, ist
schwer zu erkldren. Es ist moglich, dass damals bereits der Gedanke einer
regionalen Anstalt autkam, wie er spédter im Dettenbiihl realisiert wurde.

Vielleicht spielte auch der Graf Pourtales eine Rolle, mindestens psycho-
logisch: Er hat nimlich schon im Herbst 1846 das Schloss Thunstetten sei-
nem Sohn Ludwig August abgetreten. So ist der alte Herr den Thunstettern
aus den Augen, aus dem Sinn gekommen, und dem jungen gegeniiber fiihl-
ten sie sich zu nichts verpflichtet, nicht einmal zu einer Spur von schlechtem
Gewissen.

Versteigerung des « Aussern Hofes»

An der Sitzung des Gemeinderates vom 12. September 1861 im Pinten-

schenkwirtshaus Thunstetten kam es zur Versteigerung des «Aussern Ho-

fes». Da waren sie wieder einmal versammelt, die alteingesessenen Dorf-
bauern, die Grogg, die Jenzer, die Trosch und wie sie alle hiessen und heissen,
versammelt wie damals vor 15 Jahren, als man dem Kauf des «Aussern

Hofes» einhellig zugestimmt hatte. Fiir die Versteigerung war dieser nun

aufgeteilt worden in den eigentlichen Hof und das Pintenschenkwirtshaus.

Und so lauteten die Hochstangebote:

— Auf die Liegenschaft, «bestehend in einem Wohnhaus und ca. 42 Juch-
arten Land und zwei Jucharten Wald von Herrn Jakob Gigax, Unter-
weibel zu Thunstetten, Fr. 30 105.—».

— Auf die Liegenschaft, «bestehend in einem Pintenschenkwirtshaus, dem
Ofenhaus und ca. 5 Jucharten Land von Jakob Rikli, im Wischberg zu
Thunstetten, Fr. 16110.—».

Fiir die Kaufsumme und die Zusatzkosten musste der Gemeinde Sicherheit

in «solidarischer Biirgschaft» geleistet werden. Der Unterweibel Gigax hatte

dabei keine Probleme: Fiir ihn standen Biirgen aus der Verwandtschaft und
aus dem Gemeinderat reihenweise ein, so dass die Sicherheit «als hinlinglich
erachtet und genehmigt» wurde. «Da Rikli seine Sicherheit nicht sofort leis-
ten kann, so wird ihm hierfiir eine Frist von 8 Tagen anberaumt» mit der
Auflage, bei einem spiteren Minderertrag Schadenersatz leisten zu miissen.
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Die Woche verstrich, Jakob Rikli hatte noch keine Biirgen. Der Ge-
meinderat nahm Kenntnis davon, betrachtete Rikli als vom Kaufe zuriick-
getreten, beharrte indessen ausdriicklich auf einem eventuellen Schaden-
ersatz von ihm und beschloss, «diese Liegenschaft anderwirts zu verdussern».

Bereits am 23. September versammelte sich der Gemeinderat erneut.
«Der Prisident ad vices, Herr Jakob Gigax, Unterweibel», leitete die Sit-
zung, zu welcher man einen neuen Interessenten fiir die Pintenschenkwirt-
schaft, Jakob Briigger, Metzger aus Herzogenbuchsee, eingeladen hatte.
«Auch Jakob Rikli im Wischberg, welcher an der Steigerung das hochste
Angebot hatte, obschon nicht eingeladen, fand sich ebenfalls ein.»

So begann die Steigerung von neuem, und Rikli machte mit Fr. 16320.—
wiederum das hochste Angebot. Weil er diesmal auch Biirgen stellen konnte,
einfache Leute allesamt, wurde ihm die Liegenschaft zugeschlagen. Mit den
Zusatzkosten von Fr. 326.40 wurde Jakob Rikli doch noch stolzer Besitzer
der Thunstetter Pintenschenkwirtschaft.

Schlussbemerkungen

Der ganze Handel um den «Aussern Hof» scheint im nachhinein etwas un-
durchsichtig, ja fragwiirdig: Astrein war schon der Kauf nicht. So bleibt un-
abgeklirt, ob der niedrige Preis ausschliesslich der geschickten Verhand-
lungstaktik des Gemeindeausschusses zu verdanken war, oder ob man Graf
Pourtales mit den angeblichen Plinen fiir eine Armenanstalt schlicht herein-
gelegt hat. Seltsam denn auch, dass die Anstalt so bald vergessen war, trotz
ihrer Erwidhnung im Kaufvertrag. Da gab es wohl noch die Erkundigungen
in Sumiswald und Trachselwald. Oder war das nur eine Alibitibung?

Die Versteigerung des «Aussern Hofes» brachte der Gemeinde einen er-
heblichen Gewinn. Doch sind auch da Ungereimtheiten kaum zu tibersehen:
Der Grossteil wurde dem «Herrn Prisidenten ad vices des Gemeinderates»
zugeschlagen. Da gab es wohl kaum andere Angebote. — Anders bei Jakob
Rikli. Ein «Herr» war er laut Protokoll nicht; da hat der federfithrende Ge-
meindeschreiber und Notar schon seine Unterschiede gemacht. Ein Glick
fiir den Wischberger, dass er seine Biirgen rechtzeitig auftreiben konnte,
hatte sich doch der Gemeinderat beeilt, einen Ersatzkidufer zu finden.

Vergleicht man Grosse und Preis der ersteigerten Liegenschaften — vom
Zustand der Gebdude einmal ganz abgesehen —, so erhielt der Unterweibel
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Gigax fiir weniger mehr und der Wischberger Rikli fiir mehr eher weniger.
— Ungleiches Recht? Es konnte so scheinen.

Doch, was soll’s? So durchsichtig ist ja auch heute nicht jeder Handel, und
Ungerechtigkeiten soll es auch in unserer Welt geben. Die Thunstetter
Gemeindsbeamten haben doch wohl in ihrer Zeit die Talente recht gut ver-

waltet.

Quellen

Kiimmerli Arnold, Heimatbuch Thunstetten. Amterbuch Aarwangen L, Staatsarchiv Bern.

Grundbuch Aarwangen, Binde 2, 4, 5, 7, 8, 10, heute Staatsarchiv Bern.

Protokolle der Gemeinde Thunstetten: Gemeindeversammlungen 1841-1847; Gemeinderats-
sitzungen 1844-1853/1861-1866.

Plan AA IV Aarwangen iiber den Zehntstreit von 1786, Staatsarchiv Bern.

Plan Geometer Bollin 1808 vom «Aussern Hof» (Besitzer Paul Gygax, Thunstetten).

226



	Vom "Äussern Hof" in Thunstetten

